*: : Rat der
Europaischen Union

Briissel, den 12. August 2020

(OR. en)
10109/20
Interinstitutionelles Dossier:
2020/0165(CNS)
FISC 171
ECOFIN 705
PREP-BXT 5
UBERMITTLUNGSVERMERK
Absender: Herr Jordi AYET PUIGARNAU, Direktor, im Auftrag der
Generalsekretarin der Europaischen Kommission
Eingangsdatum: 7. August 2020
Empfanger: Herr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Generalsekretar des Rates der
Europaischen Union
Nr. Komm.dok.: COM(2020) 360 final
Betr.: Vorschlag fiir eine RICHTLINIE DES RATES zur Anderung der

Richtlinie 2006/112/EG Uber das gemeinsame Mehrwertsteuersystem in
Bezug auf die Identifizierung von Steuerpflichtigen in Nordirland

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument COM(2020) 360 final.

Anl.: COM(2020) 360 final

10109/20 el
ECOMP.2.B DE



DE

EUROPAISCHE
KOMMISSION

Briissel, den 7.8.2020
COM(2020) 360 final

2020/0165 (CNS)

Vorschlag fiir eine
RICHTLINIE DES RATES

zur Anderung der Richtlinie 2006/112/EG iiber das gemeinsame Mehrwertsteuersystem
in Bezug auf die Identifizierung von Steuerpflichtigen in Nordirland

DE



DE

BEGRUNDUNG

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
. Griinde und Ziele des Vorschlags

Das Vereinigte Konigreich hat die Europédische Union am 31. Januar 2020 verlassen. Geméf
dem Austrittsabkommen' ist das Vereinigte Konigreich fiir die EU nun ein Drittland.

Die EU und das Vereinigte Kénigreich haben allerdings einen Ubergangszeitraum bis Ende
2020 vereinbart, in dem unter anderem die Mehrwertsteuervorschriften der EU im
Vereinigten Konigreich weiterhin gelten.?

Ab dem 1. Januar 2021 werden die Mehrwertsteuervorschriften der EU nicht mehr fiir das
Vereinigte Konigreich gelten. Auf der Grundlage des Protokolls zu Irland/Nordirland® (im
Folgenden ,,Protokoll*), das Teil des Austrittsabkommens ist, unterliegt Nordirland in Bezug
auf Waren jedoch weiterhin den MwSt-Vorschriften der EU, um eine harte Grenze zwischen
Irland und Nordirland zu vermeiden. In Bezug auf Dienstleistungen hingegen gilt Nordirland
zusammen mit dem Rest des Vereinigten Konigreichs als Drittland.

Dies fithrt unweigerlich zu einem doppelten bzw. gemischten Mehrwertsteuersystem in
Nordirland, bei dem Lieferungen, innergemeinschaftliche Erwerbe und Einfuhren von
Gegenstiinden, die gemiB den in Titel V der MwSt-Richtlinie* festgelegten Vorschriften iiber
den Ort des steuerbaren Umsatzes in Nordirland verortet sind, den harmonisierten EU-
Vorschriften unterliegen, wihrend dies fiir Dienstleistungen, die in diesem Gebiet erbracht
werden, nicht gilt.

Damit das Mehrwertsteuersystem der EU ordnungsgemdll funktionieren kann, ist es sehr
wichtig, dass Steuerpflichtige, die in Nordirland die in Artikel 214 aufgelisteten Lieferungen
von Gegenstinden (einschlieflich sogenannte innergemeinschaftliche Lieferungen) oder
innergemeinschaftliche Erwerbe von Gegenstinden (auch durch nicht steuerpflichtige
juristische Personen) bewirken, gemél den MwSt-Vorschriften der EU registriert sind. Dies
ist auch erforderlich, um das ordnungsgeméfe Funktionieren der Sonderregelungen fiir
Steuerpflichtige sicherzustellen, die Dienstleistungen an Nichtsteuerpflichtige erbringen oder
Fernverkédufe von Gegenstinden tétigen.

Im Hinblick darauf ist es wichtig, dass diese Steuerpflichtigen (und gegebenenfalls auch nicht
steuerpflichtige juristische Personen) in Nordirland iiber eine spezifische EU-Mehrwertsteuer-
Identifikationsnummer identifiziert werden, die nach den EU-Vorschriften vergeben wird und
sich von britischen, nach den Rechtsvorschriften des Vereinigten Konigreichs vergebenen
Mehrwertsteuer-Identifikationsnummern (die mit ,,GB* beginnen) unterscheidet. Diese EU-
Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer muss unter Umstinden zusdtzlich zu der im
Vereinigten Konigreich geltenden Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer vergeben werden,
wenn beispielsweise ein Unternehmen in Nordirland sowohl Gegenstinde liefert als auch
Dienstleistungen erbringt.

Fir Unternehmen, insbesondere wenn sie am Warenverkehr mit Nordirland beteiligt sind,
sollte es klar und leicht verstdandlich sein, welche Vorschriften gelten, d. h. entweder die in der
EU oder die im Vereinigten Konigreich geltenden Vorschriften. Die EU-Mehrwertsteuer-

Abkommen iiber den Austritt des Vereinigten Konigreichs GroBbritannien und Nordirland aus der
Europiischen Union und der Europdischen Atomgemeinschaft (ABI. C 384 I vom 12.11.2019, S. 1).

2 Siehe Artikel 126 und 127 des Austrittsabkommens.
3 ABI. C 384 1vom 12.11.2019, S. 92.
4 Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 iiber das gemeinsame

Mehrwertsteuersystem (ABI. L 347 vom 11.12.2006, S. 1).

DE



DE

Identifikationsnummer spielt eine wichtige Rolle fiir das Funktionieren des
Mehrwertsteuersystems der EU, z. B. um die Befreiung sogenannter innergemeinschaftlicher
Lieferungen von Gegenstinden (iiber das MIAS-System) zu rechtfertigen und um die
anzuwendenden Mehrwertsteuererstattungsverfahren (EU-Mehrwertsteuererstattungssystem®
oder 13. Richtlinie®), Mehrwertsteuergruppen, Dreiecksgeschifte und Reihengeschifte
(,,Zwischenhéndler), Konsignationslagerregelungen, das Zollverfahren 42 und das
,»Sicherheitsnetz® (Ort eines innergemeinschaftlichen Erwerbs in dem Mitgliedstaat, der die
Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer erteilt hat) festzulegen.

Daher wird vorgeschlagen, die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummern in Nordirland mit
dem spezifischen Préfix ,,XI*“ zu versehen. Ein neues spezifisches Préfix ist erforderlich, da
Nordirland keinen spezifischen ISO-Code 3166 Alpha 2 hat, der gemil Artikel 215 der
MwsSt-Richtlinie zur Bestimmung der Prifixe der Mehrwertsteuer-Identifikationsnummern in
der EU verwendet wird. Die ISO sieht jedoch die Moglichkeit vor, X-Codes fiir Gebiete ohne
spezifischen Code zu verwenden; daher liegt es nahe, den Code ,,XI* zu wihlen.

Es sei darauf hingewiesen, dass zwar gemal3 Artikel 214 der MwSt-Richtlinie eine generelle
Verpflichtung zur Identifizierung mehrwertsteuerpflichtiger Personen (und gegebenenfalls
nicht steuerpflichtiger juristischer Personen) besteht, dass es aber nach den Bedingungen des
Artikels 272 der MwSt-Richtlinie auch mdglich ist, bestimmte Steuerpflichtige von dieser und
anderen Pflichten zu befreien. Infolgedessen konnte sich das Vereinigte Konigreich dafiir
entscheiden, die Identifizierung anhand des spezifischen Prifix auf diejenigen Héandler in
Nordirland zu beschrianken, die tatsdchlich am Handel mit Waren innerhalb der EU beteiligt
sind, und beispielsweise Unternehmen auszuschlieBen, die nur im Inland liefern.

Wie bereits erwéhnt, spielt die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer (mit dem korrekten
Léanderprifix) im Handel innerhalb der EU eine wichtige Rolle. Eine giiltige Mehrwertsteuer-
Identifikationsnummer mit dem richtigen Prafix ist nunmehr eine wesentliche Voraussetzung
fiir die Anwendung der Steuerbefreiung nach Artikel 138 der Mehrwertsteuerrichtlinie auf
sogenannte ,innergemeinschaftliche Lieferungen von Gegenstinden. AufBlerdem miissen
Antragsteller Zugang zum MwSt-Erstattungssystem der EU haben.

. Kohiirenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich

Die vorgeschlagene Verwendung des Codes ,,XI* steht im Einklang mit seiner vorgesehenen
Verwendung fiir Zoll- und Verbrauchsteuerzwecke im Zusammenhang mit Nordirland.

. Kohirenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

Der Vorschlag steht im Einklang mit der allgemeinen Umsetzung des Protokolls im Hinblick
darauf, eine rechtzeitige und geordnete Vorbereitung der Sonderstellung Nordirlands nach
dem Austritt des Vereinigten Konigreichs aus der EU zu gewéhrleisten.

> Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 12. Februar 2008 zur Regelung der Erstattung der Mehrwertsteuer
gemdl der Richtlinie 2006/112/EG an nicht im Mitgliedstaat der Erstattung, sondern in einem anderen
Mitgliedstaat ansdssige Steuerpflichtige (ABI. L 44 vom 20.2.2008, S. 23).

6 Dreizehnte Richtlinie 86/560/EWG des Rates vom 17. November 1986 zur Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Umsatzsteuern — Verfahren der Erstattung der
Mehrwertsteuer an nicht im Gebiet der Gemeinschaft ansdssige Steuerpflichtige (ABl. L 326 vom
21.11.1986, S. 40).
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2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITAT UND VERHALTNISMABIGKEIT
. Rechtsgrundlage

Mit der Richtlinie wird die Mehrwertsteuerrichtlinie auf der Grundlage des Artikels 113 des
Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europédischen Union gedndert. Laut diesem Artikel erldsst
der Rat gemiB einem besonderen Gesetzgebungsverfahren nach Anhérung des Européischen
Parlaments und des Europdischen Wirtschafts- und Sozialausschusses einstimmig die
Bestimmungen zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten im Bereich
der indirekten Steuern.

. Subsidiaritit (bei nicht ausschlieBlicher Zustindigkeit)

Gemidll dem Subsidiaritdtsprinzip (Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags liber die Européische
Union) wird die Union nur dann titig, wenn die verfolgten Ziele auf Ebene der
Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden konnen und daher wegen des Umfangs und
der Wirkungen der vorgeschlagenen MalBnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen
sind.

Mehrwertsteuerregelungen in Bezug auf Nordirland kénnen naturgemil nicht von einzelnen
Mitgliedstaaten beschlossen werden. Dariiber hinaus ist die Mehrwertsteuer auf EU-Ebene
harmonisiert, weshalb jede Initiative zur Einfiihrung eines spezifischen Codes fiir das MwSt-
System der EU in Bezug auf Nordirland einen Vorschlag der Kommission zur Anderung der
Mehrwertsteuerrichtlinie erfordert.

. VerhiltnisméBigkeit

Der Vorschlag zur Einfiihrung eines spezifischen Codes fiir Nordirland stimmt mit dem
Grundsatz der VerhidltnisméBigkeit iiberein, d.h. er geht nicht dariiber hinaus, was zur
Erreichung der Ziele der Vertrdge, insbesondere des reibungslosen Funktionierens des
Binnenmarkts nach dem Austritt des Vereinigten Konigreichs aus der Europédischen Union,
erforderlich ist. Ebenso wie bei der Subsidiarititspriifung gilt, dass die Mitgliedstaaten die
praktischen Aspekte der besonderen Situation Nordirlands im Mehrwertsteuersystem der EU
ohne einen Vorschlag zur Anderung der MwSt-Richtlinie nicht 16sen konnen.

. Wahl des Instruments

Zur Anderung der MwSt-Richtlinie wird eine Richtlinie vorgeschlagen.

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT
Der Vorschlag hat keine negativen Auswirkungen auf den Unionshaushalt.

In diesem Zusammenhang wird daran erinnert, dass Einnahmen aus in Nordirland steuerbaren
Transaktionen gemal} Artikel 8 Absatz 2 des Protokolls nicht an die EU gehen.
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2020/0165 (CNS)
Vorschlag fiir eine

RICHTLINIE DES RATES

zur Anderung der Richtlinie 2006/112/EG iiber das gemeinsame Mehrwertsteuersystem

in Bezug auf die Identifizierung von Steuerpflichtigen in Nordirland

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europédischen Union, insbesondere auf

Artikel 113 in Verbindung mit Artikel 131 des Abkommens iiber den Austritt des Vereinigten
Konigreichs GroBbritannien und Nordirland aus der Europédischen Union und der
Europiischen Atomgemeinschaft!,

auf Vorschlag der Europédischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europiischen Parlaments?,

nach Stellungnahme des Européischen Wirtschafts- und Sozialausschusses”,

3

gemil} einem besonderen Gesetzgebungsverfahren,

in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1)

2)

€)

Das Vereinigte Konigreich ist am 31. Januar 2020 gemi3 dem Abkommen iiber den
Austritt des Vereinigten Konigreichs GrofBibritannien und Nordirland aus der
Européischen Union und der Européischen Atomgemeinschaft (,,Austrittsabkommen®)
aus der Europdischen Union ausgetreten. Im Austrittsabkommen ist ein
Ubergangszeitraum vorgesehen, der am 31. Dezember 2020 endet. Bis zu diesem
Zeitpunkt gelten die Mehrwertsteuervorschriften der Union (,,MwSt-Vorschriften der
Union*) weiterhin fiir das Vereinigte Konigreich und im Vereinigten Konigreich.
Nach dem Ubergangszeitraum gelten die MwSt-Vorschriften der Union nicht mehr fiir
das Vereinigte Konigreich oder im Vereinigten Konigreich.

Gemall Artikel 8 des Protokolls zu Irland/Nordirland (,,Protokoll*), das Teil des
Austrittsabkommens ist, werden die MwSt-Vorschriften der Union jedoch nach der
Ubergangszeit in Nordirland* weiterhin fiir Waren gelten, um eine harte Grenze
zwischen Irland und Nordirland zu vermeiden.

Daher unterliegen Warenumsétze von Steuerpflichtigen und bestimmten nicht
steuerpflichtigen juristischen Personen in Nordirland den MwSt-Vorschriften der
Union, wéhrend fiir alle anderen Umsétze im Vereinigten Konigreich und in
Nordirland die MwSt-Vorschriften des Vereinigten Konigreichs gelten.

AW =

ABI. L 29 vom 31.1.2020, S. 7.

ABI. C vom, S..

ABI. C vom, S..

Vorbehaltlich der in Artikel 18 des Protokolls zu Irland/Nordirland genannten demokratischen Einigung
iiber die weitere Anwendbarkeit des Artikels 8 des Protokolls.
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)

(6)

()

Fiir das reibungslose Funktionieren des Mehrwertsteuersystems der Union ist es sehr
wichtig, dass alle Steuerpflichtigen, die in Nordirland Lieferungen von Gegenstéinden
oder innergemeinschaftliche Erwerbe von Gegenstinden (auch durch nicht
steuerpflichtige juristische Personen) geméall Artikel 214 Absatz 1 Buchstaben a, b und
¢ der Richtlinie 2006/112/EG des Rates® bewirken, oder Steuerpflichtige, die die
Sonderregelungen fiir Steuerpflichtige, die Dienstleistungen an Nichtsteuerpflichtige
erbringen oder Fernverkdufe von Gegenstidnden titigen, in Anspruch nehmen, eine
gesonderte Mehrwertsteuernummer erhalten.

Daher sollten in Nordirland gesonderte MwSt-Identifikationsnummern mit einem
spezifischen Prifix eingefiihrt werden, um zwischen Steuerpflichtigen und nicht
steuerpflichtigen juristischen Personen, deren Umsédtze mit Gegenstinden in
Nordirland den MwSt-Vorschriften der Union unterliegen, und solchen Personen zu
unterscheiden, die andere Umsétze titigen, fiir die sie im Vereinigten Konigreich fiir
Mehrwertsteuerzwecke registriert sind.

Grundsitzlich basieren die Prifixe der MwSt-Identifikationsnummern in der Union
auf dem ISO-Lindercode 3166 Alpha?2. Nordirland ist in diesem System kein
spezifischer Code zugewiesen; die ISO sieht jedoch die Moglichkeit vor, X-Codes fiir
Gebiete ohne spezifischen Code zu verwenden. Daher wird die Verwendung des
Codes ,,XI* fiir Nordirland vorgeschlagen.

Die Richtlinie 2006/112/EG sollte daher entsprechend geéndert werden —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

In Artikel 215 der Richtlinie 2006/112/EG wird folgender Absatz 3 angefiigt:

,,Fur Nordirland wird das Prafix ,XI‘ verwendet.*

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die
erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis zum 31. Dezember 2020 nachzukommen.
Sie teilen der Kommission unverziiglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst
oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veroffentlichung auf die vorliegende
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme
und die Formulierung dieser Erkldrung.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen
Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet
erlassen.

Artikel 3

Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen
Union in Kraft.

5

Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 iiber das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem (ABI. L 347 vom 11.12.2006, S. 1).

DE



DE

Artikel 4
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Briissel am |...]

Im Namen des Rates
Der Priisident

DE



	1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
	• Gründe und Ziele des Vorschlags
	• Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich
	• Kohärenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

	2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND VERHÄLTNISMÄẞIGKEIT
	• Rechtsgrundlage
	• Subsidiarität (bei nicht ausschließlicher Zuständigkeit)
	• Verhältnismäßigkeit
	• Wahl des Instruments

	4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT

		2020-08-12T14:04:34+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



